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(3) In den Jahren 2023 bis 2025 gingen folgende Busbündel in Betrieb: Schladming, Murau, Gleisdorf 

Hartberg Wien, Graz Südost, Graz Südwest, Graz Nord, Südsteiermark und Deutschlandsberg. Bei 

diesen Planungen fand keine Einbindung der Regionalmanagements statt. Die Regionalmanage-

ments haben, im Gegensatz zu den Gemeinden, entsprechend der derzeitig gültigen Gesetzeslage 

keine Finanzierungsverantwortung für die Busbündel. 

 
(4) Zwischen dem Land Steiermark und den Gemeinden bestehen diesbezüglich keine Finanzierungs-

vereinbarungen, diese werden vom Verkehrsverbund mit jeder Gemeinde separat abgeschlossen. Es 

existieren einheitliche Rahmenbedingungen über die Kalkulation der Kosten die durch die Gemein-

den zu tragen sind. 

 
(5) Ja, die Ausschreibungen fallen unter das Bundesvergabegesetz, die Unterlagen werden über die 

ANKÖ Plattform veröffentlicht. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Für die Steiermärkische Landesregierung 
Der Abteilungsleiter 
 
Dipl.-Ing. Andreas Tropper 
(elektronisch gefertigt) 
 

Unterzeichner Land Steiermark
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